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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1976

Norm

StGB §277

Rechtssatz

Der Tatbestand des (versuchten) verbrecherischen Komplotts nach § 277 Abs 1 (und § 15) StGB erfordert auf der

subjektiven Seite, daß bei der (versuchten) Verabredung eines der im § 277 StGB aufgezählten Delikte zu dessen

gemeinsamer Begehung ein ernstlicher Entschluß besteht.
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